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Grundsatzbeschluss zur Anmietung einer viergruppigen Kita im Berliner Viertel 

Bezug: Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt 2019/2020 
 

Beschluss des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlage 
zuzustimmen wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 
1. die gewobau bereit ist, auf dem Grundstück in der Berliner Straße/Ecke Bonner Straße  
 eine viergruppige Kita zu errichten, sofern die Stadt Rüsselsheim als Trägerin der  
 Einrichtung diese für 25 Jahre anmietet. 
2. der Neubau auf der Grundlage des von der Stadtverordnetenversammlung  
 beschlossenen Raumprogramms und gemäß der städtischen Bau- und  
 Ausstattungsbeschreibung in Modulbauweise (Systembau) errichtet und schlüsselfertig  
 übergeben werden soll.  
3. der Flächenbedarf inklusive Außengelände bei rund 2.080 qm und die Bruttogrundfläche  
 (BGF) bei rund 1100 qm liegt und die Kostenschätzung derzeit bei Gesamtbaukosten  
 von 3,65 Mill. € schließt.  
 
4. für das Projekt beim Land Hessen im Rahmen des Investitionsprogramm  
 „Kinderbetreuungsfinanzierung 2018 bis 2020“ Fördermittel beantragt werden, die bereits  
 in die Mietpreisberechnung eingerechnet wurden.  
 
5. die Planungen vorsehen, dass die neue Einrichtung im Februar 2022 an den Start gehen  
 soll.  
 

B. Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, auf der Grundlage der unter Punkt 
E  genannten Eckpunkten mit der gewobau einen Mietvertrag für eine viergruppige 
Kindertagesstätte (Ü3) abzuschließen. Die Mittel in Höhe von ca. 150.000 € werden für die 
Haushaltsjahre ab 2021 (anteilig) und 2022 ff angemeldet. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
Rüsselsheim, den 27.08.2019 




